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Im Komplementfach Koreanistik müssen mindestens 54 CP erreicht werden. 
 
Die Art und der Umfang der Modulprüfungen sind im Modulhandbuch „Studienfach 
Koreanistik (Bachelor of Arts)“ der Sektion Sprache und Kultur Koreas (erhältlich auf 
der Sektionshomepage) näher erklärt und werden von der jeweiligen Dozentin bzw. 
dem jeweiligen Dozenten festgelegt.  
 
Modul 1:    Einführung in die koreanische Geschichte  8 CP 
 
a)  2 SWS  Vorlesung „Vormoderne koreanische Geschichte“ (nur im WS) 
b)  2 SWS  Vorlesung „Neuere Geschichte Koreas“ (nur im SS) 
c)  2 SWS  Übung „Arbeitsweisen der Koreanistik“ (nur im WS) 
 
Die Modulnote für „Einführung in die koreanische Geschichte“ wird aus dem arithme-
tischen Mittel der drei erbrachten studienbegleitenden Prüfungselemente gebildet. 
Es werden keine Vorkenntnisse des Koreanischen für die Teilnahme vorausgesetzt. 
 
Modul 2:    Einführung in die koreanische Sprache        20 CP 
 
a)  2 SWS x 2 Grammatik, Teil 1 u. 2 
b)  2 SWS x 2 Übungen, Teil 1 u. 2 
c)  2 SWS x 2 Hanja, Teil 1 u. 2 
d)  2 SWS x 2 Sprachaktivierung I, Teil 1 u. 2 
 
Die Modulnote für „Einführung in die koreanische Sprache“ wird aus dem arithmeti-
schen Mittel der vier erbrachten studienbegleitenden Prüfungselemente gebildet. 
Dieses Modul erstreckt sich über zwei Semester und beginnt nur im Wintersemester 
(Teil 1). Alle vier Kurse sind aufeinander abgestimmt und können in der Regel nur  
zusammen belegt werden. 
 
Modul 3:    Koreanisch Aufbaustufe                           15 CP 
 
a)  4 SWS x 2 Schriftkoreanisch, Teil 1 u. 2 
b)  2 SWS x 2 Sprachaktivierung II, Teil 1 u. 2 
 
Die Modulnote für „Koreanisch Aufbaustufe“ wird aus dem arithmetischen Mittel der 
zwei erbrachten studienbegleitenden Prüfungselemente gebildet. Dieses Modul  
erstreckt sich über zwei Semester und beginnt nur im Wintersemester (Teil 1). Für die 
Teilnahme ist erfolgreicher Abschluss des Modul 2 oder der Nachweis  
entsprechender Kenntnisse (Einstufungstest) vorausgesetzt.  



   
 
Modul 4:    Literatur und Geistesgeschichte     6 CP 
 
a)  2 SWS  Geschichte der koreanischen Literatur (im WS) 
b)  2 SWS  Einführung in die Geistesgeschichte Koreas (im SS) 
c)    Hausarbeit (von ca. 10 Seiten Länge zu einer Thematik  

aus einer der beiden Lehrveranstaltungen) 
 
Die Modulnote für „Literatur und Geistesgeschichte“ wird aus dem arithmetischen 
Mittel der drei erbrachten studienbegleitenden Prüfungselemente gebildet. Für die 
Veranstaltung „Einführung in die Geistesgeschichte Koreas“ sind Grundkenntnisse 
der modernen koreanischen Sprache im Umfang von Modul 2 erwünscht, werden aber 
nicht vorausgesetzt. Die Teilnahme an der Veranstaltung „Geschichte der  
koreanischen Literatur“ setzt jedoch diese koreanischen Kenntnisse voraus.  
 
 
Modul 5:    Wahlpflichtveranstaltungen        6 bzw. 5 CP 
 
a) 2 SWS x 2 Modernes Korea, Teil 1 u. 2    6 CP 

oder  
b)  2 SWS x 2 Mittelkoreanisch, Teil 1 u. 2     5 CP 
 
Im Rahmen des Modul 5 gibt es zwei Vertiefungs- und Wahlmöglichkeiten:  
kulturwissenschaftlich (a) oder linguistisch (b). Die Modulnote für „Wahlpflicht-
veranstaltungen“ wird aus dem arithmetischen Mittel der erbrachten studienbeglei-
tenden Prüfungselemente gebildet. Dieses Modul erstreckt sich über zwei Semester, 
und der erste Teil von „b“ beginnt nur im Wintersemester. Für die Teilnahme ist  
erfolgreicher Abschluss der Module 2 und 3 oder der Nachweis entsprechender 
Kenntnisse (Einstufungstest) vorausgesetzt.  
 
 
Gesamtsumme Komplementstudieneinheit Koreanistik:           54 / 55 CP 

 
 

Das Studium der Komplementstudieneinheit Koreanistik ist abgeschlossen, wenn alle 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen mit der entsprechenden CP-Anzahl  
(54 bzw. 55 CP) erbracht worden sind. Modulnoten werden für vollständig  
abgeschlossene Module vergeben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der  
Prüfungsordnung der Angewandten Sprachwissenschaften bzw. Angewandten  
Literatur- und Kulturwissenschaften.  

 


